Vergitungs- und
Entschadigungsordnung
Baskets Wolmirstedt e.V.

BASHETS

WOLMIRSTEDT

§ 1 Prdambel

Diese Ordnung regelt die Verglitungen, Honorare und Aufwandsentschadigungen der Engagierten im
Baskets Wolmirstedt e.V. Alle Honorar-Anspriiche miissen durch den Empfanger an den e.V.
gerichtet werden

§ 2 Honorare fiir Trainer und Trainerinnen

Honorare fiir Trainer und Trainerinnen werden in Form von Stundenséatzen gezahlt. Der Stundensatz
bezieht sich immer auf eine Zeitstunde (60 Min.) tatsachliche Trainingszeit.

Fiir Spiele wird ein pauschaler Stundenaufwand von 3 Zeit-Stunden angenommen.

Folgenden Stundensatze gelten:

Kategorie | Lizenz Stundensatz
1 Ohne Lizenz 6€
2 Minitrainer Lizenz 7€
3 DBB C Lizenz oder hoher 8€

Trainings- und Wettkampfzeiten im Rahmen der Academy werden nicht vergiitet.
Pro Team/Trainings-/Wettkampfeinheit wird nur ein Trainer vergiitet.

§ 3 Fahrtkosten

Zu folgenden Aktivitaten wird eine Fahrtkostenentschadigung von 0,20 € / km gezahlt, sollte diese
nicht Giber §2 abgedeckt sein:

- Wettkdmpfe mit Kindern und Jugendlichen

- Aus- und Fortbildungen

- Sonstige Veranstaltungen (z.B. Verbandstage)

§ 4 Abrechnung

Jeder Ubungsleiter erfasst seine geleisteten Stunden eigenstindig und meldet diese an den Verein
nach Monatsende. Die Auszahlung samtlicher Verglitungen erfolgt unbar bis zum 15. des jeweiligen
Folgemonats der Abrechnung.

§ 5 Giiltigkeit

Die Ordnung tritt mit Beschluss des Vorstandes des Baskets Wolmirstedt e.V. vom 01.08.2025 in
Kraft.



	§ 1 Präambel
	§ 2 Honorare für Trainer und Trainerinnen
	§ 3 Fahrtkosten
	§ 4 Abrechnung
	§ 5 Gültigkeit

